
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/7/10 4Ob367/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

UWG §2 D11

Rechtssatz

Täuschung des Publikums über die Gewinnchancen und deren Höhe, wenn in einem Zeitungspreisausschreiben die

Verlosung der Preise jeweils für ein Bundesland angekündigt wird, in Wahrheit aber dieselben Preise zur Verlosung

kommen (Kleine Zeitung-Ausgabe für Kärnten bzw Steiermark).
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4 Ob 367/79
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